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35. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Backnang im Bereich „Sonderbaufläche Feuerwehrstandort“ in Backnang-Waldrems 
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 Abs. 1 
i. V. m. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit entsprechend § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Anregungen       
 
 
 
 
 

Backnang, 12.08.2019 
Stadtplanungsamt 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; die Lage im Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft sowie am Rand 
des Vorbehaltsgebiets für Naturschutz und Landschaftspflege ist bekannt. Der 
grundsätzliche Zielkonflikt zwischen der notwendigen Bereitstellung baulicher 
Entwicklungsflächen einerseits und dem Erhalt der landwirtschaftlichen Produkti-
onsgrundlagen andererseits ist allerdings nur bedingt lösbar. Um die Eingriffe in 
die Agrarstruktur zu minimieren, wird den Belangen der Landwirtschaft im paralle-
len Bebauungsplanverfahren im Rahmen der Abwägung besonderes Gewicht bei-
gemessen.  
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wird die Notwendigkeit, einen 
leistungsfähigen Feuerwehrstandort zu schaffen, in der Abwägung grundsätzlich 
höher gewichtet als die Belange der regionalplanerischen Vorbehaltsgebiete. 
Bei der Fläche handelt es sich um eine ausgeräumte Agrarlandschaft ohne glie-
dernde Strukturen wie Hecken, Einzelbäume, Gewässer o.ä. 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Das RPS erhält nach Inkrafttreten der 35. Änderung des FNP eine Mehrfertigung 
des Plans für den geänderten Bereich im Originalmaßstab, auch in digitaler Form. 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; auf die Lage im Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft wird im pa-
rallelen Bebauungsplanverfahren besonderes Gewicht gelegt. Auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung wird die Notwendigkeit, einen leistungsfähigen 
Feuerwehrstandort zu schaffen, in der Abwägung grundsätzlich höher gewichtet 
als die Belange der regionalplanerischen Vorbehaltsgebiete. 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der VRS wird sowohl am weiteren Verfahren der vorbereitenden Bauleitplanung als 
auch am anschließenden Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung beteiligt. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; für den Auslegungsentwurf der FNP-Änderung wird auf Basis ers-
ter Daten aus dem Bebauungsplanverfahren bereits ein Umweltbericht erstellt. 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Zu erwartende Eingriffe in das Schutzgut Boden werden im Rahmen der Umwelt-
prüfung zum Auslegungsentwurf der FNP-Änderung abgeschätzt und im parallelen 
Bebauungsplanverfahren in der Eingriffs-Ausgleichsbilanz abschließend bewertet. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Prüfung einer dezentralen Niederschlagswasserbewirtschaftung erfolgt im pa-
rallelen Bebauungsplanverfahren und wird ggf. in die Festsetzungen zur Gestal-
tung der Freianlagen einbezogen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Der Standort wird ausschließlich über neue Zufahrten zur K 1907 erschlossen. Die 
Planungen hierzu erfolgen in enger Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde. 
 
Über die Ablöse sowie den gemäß StrG einzuhaltenden Anbauabstand von 15 m für 
Hochbauten erfolgt eine frühzeitige Abstimmung mit dem Straßenbauamt.  
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Das Planungsgebiet befindet sich in einem regionalplanerischen Vorbehaltsgebiet 
für Landwirtschaft (Plansatz 3.2.2). Der grundsätzliche Zielkonflikt zwischen der 
notwendigen Bereitstellung baulicher Entwicklungsflächen einerseits und dem 
Erhalt der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen andererseits ist nur bedingt 
lösbar. Um die Eingriffe in die Agrarstruktur zu minimieren, wird den Belangen der 
Landwirtschaft im parallelen Bebauungsplanverfahren im Rahmen der Abwägung 
besonderes Gewicht beigemessen. Dabei werden auch Aussagen zum Zuschnitt der 
verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflächen gemacht. 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; die zuständigen Fachbehörden, RPS und VRS, bekunden in ihren 
Anregungen, dass gegen die vorgelegte Planung aus raumordnerischer Sicht keine 
Bedenken bestehen und ihr keine regionalplanerischen Ziele entgegen stehen. Sie 
weisen jedoch darauf hin, dass den Belangen der Landwirtschaft sowie von Natur-
schutz und Landschaftspflege im Rahmen der Abwägung ein besonderes Gewicht 
zukommt, da die Fläche in entsprechenden Vorbehaltsgebieten liegt. 
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
Kenntnisnahme; die Ausführungen im Punkt 2.) sind für das Änderungsverfahren 
des FNP nicht abwägungserheblich und somit nicht von Belang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; die geplante Baumaßnahme und ihre Einbindung in die Land-
schaft durch Begrünung eröffnen die Möglichkeit, den bisher in diesem Bereich 
undefinierten östlichen Ortsrand von Waldrems zu gestalten und abschließend 
auszuformen.  
 
 
Kenntnisnahme; ein Einzelhandelsstandort ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 
 
Kenntnisnahme; angesprochen wird ein früherer Leiter des Stadtplanungsamts, 
von dem allerdings im Verfahren keine Anregungen vorliegen.  
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Kenntnisnahme; im Bereich der überplanten Fläche sieht das Projekt Biotopver-
bund weder einzubeziehende Biotopkulissen noch Handlungsbedarf oder die Um-
setzung von Maßnahmen vor. 
 
 
Die überplante Fläche liegt, wie große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
auf der Gemarkung der Stadt Backnang, in einem regionalplanerischen Vorbehalts-
gebiet für Landwirtschaft (Plansatz 3.2.2). Der grundsätzliche Zielkonflikt zwi-
schen der notwendigen Bereitstellung baulicher Entwicklungsflächen einerseits 
und dem Erhalt der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen andererseits ist 
nur bedingt lösbar. Um die Eingriffe in die Agrarstruktur zu minimieren, wird den 
Belangen der Landwirtschaft im parallelen Bebauungsplanverfahren im Rahmen 
der Abwägung besonderes Gewicht beigemessen.  
Auch die Fläche der Standortoption 4 wird heute landwirtschaftlich genutzt. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Verfügbarkeit der aktiven Feuerwehrleute ist gerade bei der Zusammenführung 
bisher separater Einheiten ein zentrales Standortkriterium. Hierbei sind die Wohn-
orte sehr wohl ein Kriterium. Ein Prognosehorizont von 40 bis 50 Jahren ist für 
diesen Gesichtspunkt nicht seriös möglich. 
 
Kenntnisnahme; der Nachweis, dass die Hilfsfristen vom geplanten Standort aus 
eingehalten werden können, ist durch die gutachterliche Stellungnahme eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brand-
schutz erbracht. 
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Kenntnisnahme; die drei Feuerwehrabteilungen Heiningen, Maubach und Waldrems 
haben sich im Zuge des Standortsuchverfahrens für den Standort 11 ausgespro-
chen; Anregungen von Feuerwehrangehörigen aus Backnang und den Stadtteilen 
sind im vorliegenden Änderungsverfahren nicht eingegangen. 
 
 
 
 
 
Der Nachweis, dass die Hilfsfristen vom geplanten Standort aus eingehalten wer-
den können, ist durch die gutachterliche Stellungnahme eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz erbracht. Es 
gibt keine Veranlassung, die Aussagen des Gutachters in Frage zu stellen. 
 
Die gewählten Ansätze des Gutachters wurden auch vom Kreisbrandmeister als 
richtig angesehen. Die getroffenen Annahmen zu örtlicher Verfügbarkeit bzw. Ta-
gesverfügbarkeit, Anfahrt Feuerwehrhaus und Abrücken vom Feuerwehrhaus wur-
den als zielführend bewertet. 
 
 
 
Kenntnisnahme; diese Punkte sind in vorgenannter gutachterlicher Stellungnahme 
ausführlich betrachtet worden.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; diese Punkte sind in vorgenannter gutachterlicher Stellungnahme 
ausführlich betrachtet worden.  
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausrückzeiten von den aktuellen Standorten belegen, dass eine ausreichende 
Anzahl von Feuerwehrangehörigen innerhalb der Ortslagen verfügbar ist. Dies 
deckt sich mit den Annahmen des Sachverständigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gutachterliche Stellungnahme des Sachverständigen berücksichtigt mehrere 
Modelle. Die tatsächliche aktuelle Zahl der Feuerwehrangehörigen ist ein Betrach-
tungspunkt von vielen, jedoch nicht das absolute Entscheidungskriterium. Größere 
Gewichtungen erfahren Entfernungen und Fahrzeiten. Diese Grundlagen werden 
auch über Jahre als belastbarer angesehen, als die alleinige Betrachtung über den 
heutigen Personalstand. Dem trägt das vom Sachverständigen angewandte Verfah-
ren Rechnung. 
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; diese Punkte sind in der gutachterlichen Stellungnahme des 
Sachverständigen ausführlich betrachtet und bewertet worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Nachweis, dass die Hilfsfristen vom geplanten Standort aus eingehalten wer-
den können, ist durch die gutachterliche Stellungnahme eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz erbracht. Es 
gibt keine Veranlassung, die Aussagen des Gutachters in Frage zu stellen. 
 
Der Stadtteil Maubach wird bisher und soll auch zukünftig mit Ersteinsatzkräften 
aus den südlichen Stadtteilen versorgt werden. Die Fahrzeuge der Stadtmitte bil-
den bisher und auch zukünftig den zweiten Abmarsch und stellen Unterstützungs-
kräfte. Die Aussage „Maubach wird von der Stadt heraus versorgt“ stimmt nicht 
mit den Feststellungen des Sachverständigen und auch nicht mit der Alarm- und 
Ausrückordnung der Freiwilligen Feuerwehr Backnang überein. 
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
Kenntnisnahme; der Standort des Feuerwehrhauses in der Innenstadt ist nicht 
Gegenstand des Verfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Standort 4 kann nur in und aus Richtung Stuttgart auf die ausgebaute B 14 
auf- bzw. von dieser abgefahren werden. In und aus Richtung Backnang müsste 
die bisherige Trasse der B 14 genutzt werden, die vsl. zur Gemeindeverbindungs-
straße abgestuft wird.  
 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 11.10.2018 wurde vom Sachverständigen vorge-
tragen, dass seine gutachterliche Stellungnahme weiterhin Gültigkeit hat und alle 
bis dato bekannten Veränderungen zum Ausbau der B14 berücksichtigt wurden 
bzw. sich die getroffenen Annahmen bestätigt haben. 
 
 
 
 
 
Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Backnang teilt bezüglich der Nutzbarkeit 
der Isarstraße die Feststellungen des Sachverständigen. Dieser Punkt ist somit 
unter den Fachleuten unumstritten. 
 



16 

Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 11.10.2018 wurde vom Sachverständigen vorge-
tragen, dass seine gutachterliche Stellungnahme weiterhin Gültigkeit hat und alle 
bis dato bekannten Veränderungen zum Ausbau der B14 berücksichtigt wurden 
bzw. sich die getroffenen Annahmen bestätigt haben. 
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Anregungen Bürger 1 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
Kenntnisnahme; die beteiligten Fachleute (unabhängiger Sachverständiger für 
vorbeugenden Brandschutz, Kreisbrandmeister, Kommandant der Freiwilligen Feu-
erwehr Backnang) sehen den Standort 11 als beste Lösung an. 
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Anregungen Bürger 2 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Nachweis, dass die Hilfsfristen vom geplanten Standort aus eingehalten wer-
den können, ist durch die sachverständige Stellungnahme eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz erbracht. Es 
gibt keine Veranlassung, die Aussagen des Gutachters in Frage zu stellen. 
 
Kenntnisnahme; bei den Ausführungen des Bürgers handelt es sich nicht um in-
haltliche Fakten, sondern um Unterstellungen, die nicht abwägungsrelevant sind. 
In der angesprochenen Sitzung vom 11.10.2018 wurde der BI „Wir für 4“ Rede-
recht eingeräumt, die Gemeinderäte konnten somit beide Sichtweisen verglei-
chend bewerten.  
 
 
Es gibt keinen Grund, die Reputation und Fachkompetenz des öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz in Frage zu stel-
len. Vorwürfe auf der persönlichen Ebene sind nicht abwägungsrelevant. 



19 

Anregungen Bürger 2 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
Zu Erstens:  

Die Aussage bezieht sich auf Folie 4 einer Tischvorlage der BI „Wir für 4“: „Be-
hauptungen zur Ermittlung der Eintreffzeiten nach den Verfahren „Abbildung über 
Radien“ und „Weg-Zeit-Berechnungen““, die beide vom Sachverständigen für vor-
beugenden Brandschutz nicht weiterverfolgt wurden.  

Die Verfahren „Abbildung über Radien“ und „Weg-Zeit-Berechnungen“ wurden vom 
Sachverständigen auf insgesamt 13 Seiten ausgearbeitet. Sie stellen somit einen 
großen Teil der gutachterlichen Stellungnahme dar. Die Aussage, dass diese Me-
thoden nicht weiterverfolgt wurden, trifft also nicht zu. 
 
 
Zu Zweitens: 
Die vom Sachverständigen vorgelegten Grafiken sind schlüssig und nachvollzieh-
bar. Die zugehörigen Berechnungen ebenfalls. Fehlerhafte Darstellungen oder Be-
rechnungen sind nicht zu erkennen. 
 
 
Zu Drittens: 
Die Aussage bezieht sich auf Folie 8 der Tischvorlage der BI „Wir für 4“: „Denn: 
nicht wo die Feuerwehrleute wohnen, ist maßgebend, sondern wo sie sich tags-
über aufhalten, wo sie arbeiten.“ 

Die Bewertung auf Grundlage der Arbeitsplätze wird vom Sachverständigen nicht 
als solide und langfristige Lösung angesehen. Eine Bewertung auf dieser Grundla-
ge hätte zur Folge, dass man den Standort des Feuerwehrhauses ständig den 
wechselnden Arbeitsplätzen nachführen müsste.  

Die Darstellungen des Sachverständigen sind umfassend und schlüssig. Der Kreis-
brandmeister teilt diese Auffassung. 
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Anregungen Bürger 2 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Zu Viertens: 

Die Aussagen beziehen sich auf die Folien 10 und 11 der Tischvorlage der BI „Wir 
für 4“: „Die 9. Kraft muss 3,0 km (die sechsfache Strecke!) von ihrem Tagesauf-
enthaltsort zum Standort 11 zurücklegen. Dazu fährt sie 4 Minuten.“  
„Daraus folgt: Alle Berechnungen der Eintreffzeiten zum Standort 11 durch das 
Büro Backes sind unbrauchbar!“ 

Es ist somit eindeutig, dass die BI die Bewertung der Brauchbarkeit der Berech-
nungen des Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz an der 9. Kraft fest-
macht. 

Diese Darstellung gründet auf der lokalen Anordnung des Arbeitsplatzes eines 
einzigen Feuerwehrangehörigen und ist damit aus Sicht des Sachverständigen als 
sehr fragil anzusehen. Ändert sich dieser Arbeitsplatz, wären alle Planungsgrund-
lagen obsolet. Der aktuelle Arbeitsplatz kann nicht als solide Planungsgrundlage 
angesehen werden, zumal wenn dies an einer einzigen Person festgemacht wird. 
Der Wohnort ist dagegen eine qualifizierte und dauerhafte Grundlage für Jahr-
zehnte. 

Diese Ausführungen des Sachverständigen sind schlüssig und nachvollziehbar. 

 
Zu Fünftens: 
Bei der Aussage des Bürgers handelt es sich nicht um inhaltliche Fakten, sondern 
um Vorwürfe auf der persönlichen Ebene. Diese sind nicht abwägungsrelevant. 
 
 
Zu Sechstens:  
Es gibt keinen Grund, an der örtlichen Aufnahme des öffentlich bestellten Sach-
verständigen zu zweifeln, die gemessenen Breiten wurden auch vom Stadtpla-
nungsamt bestätigt. Die Aussage, dass die schmalste Stelle der Isarstraße 3,1 m 
breit sei, ist auf dieser Grundlage nicht nachzuvollziehen. 
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Anregungen Bürger 2 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Siebtens: 
Der Sachverständige hat den aktuellen Flächennutzungsplan und auch aktuelle 
Einwohnerzahlen aus dem Jahr 2016 eingearbeitet und bewertet. Dabei wird auf 
Seite 27 eine Steigerung der Einwohnerzahl von Maubach mit dem Faktor 2,5 bis 5 
gegenüber der Steigerung von Waldrems angenommen. Dies lässt ein überpropor-
tionales Wachstum einfließen. Damit sind die relevanten aussagekräftigen Pla-
nungsgrundlagen berücksichtigt worden. 
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Anregungen Bürgerin 3 und Bürger 4 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.): Das bauliche Zusammenwachsen der beiden Stadtteile wird nicht ange-
strebt und kommt mit dem Neubau des Feuerwehrhauses auch nicht zustande. Es 
sei darauf verwiesen, dass gegenüber dem geplanten Standort bereits zwei Wohn-
gebäude im Außenbereich existieren, 
 
zu 2.): Die Vergeudung von Ackerland ist nicht planerische Absicht. Im Rahmen 
des Standortsuchverfahrens hat sich jedoch gezeigt, dass sich das dringend not-
wendige Feuerwehrhaus Backnang-Süd am besten am Standort 11 verwirklichen 
lässt. Deshalb muss in diesem Fall der Erhalt des Ackerlandes in der Abwägung 
hinter die Erfordernisse der Feuerwehr zurücktreten. Generell sind Neubauten im 
Außenbereich für Nutzungen, die zwingend an einem bestimmten Standort not-
wendig sind, eher zu begründen als für solche, die grundsätzlich an jeder Stelle im 
Stadtgebiet realisiert werden können. 
 
Zu 3.): Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen zur Vermeidung und zur 
Kompensation von möglichen klimatischen Beeinträchtigungen. 
 
Zu 4.): siehe zu 2.) 
 
Zu 5.): An der Unabhängigkeit und Reputation des öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen gibt es keine Zweifel. Er kann als ausgewiesener Fach-
mann angesehen werden. Die Korrektheit der Ausarbeitung wurde zudem durch 
den Kreisbrandmeister bestätigt.  
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Anregungen Bürgerin 3 und Bürger 4 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Der Ausbauzustand des Erschließungswegs zum ehemaligen KAWAG-Gelände ist 
nicht als alleinige Zu- und Abfahrt zu einem Feuerwehrhaus geeignet. 
 
 
Kenntnisnahme; es sind weitere Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern 
eingegangen 
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Anregungen Bürger 5 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
Zu Punkt 3: Bei den im FNP dargestellten Erweiterungsflächen für das Gewerbege-
biet in Waldrems handelt es sich ebenfalls um heute unbebaute Bereiche. Mit die-
sen soll die hohe Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen befriedigt werden. 
Sollte hier eine Teilfläche für den Feuerwehrstandort genutzt werden, so wären an 
anderer Stelle geeignete Gewerbeflächen bereit zu stellen.  
 
Zu Punkt 4: Das Erschließungskonzept für den Feuerwehrstandort sieht zwei sepa-
rate Zufahrten für anrückende Kräfte aus Richtung Ost und West sowie eine zentral 
dazwischen liegende Zufahrt zum Alarmhof vor. Somit gibt es lediglich einen Kon-
fliktpunkt: aus Richtung Osten anrückende Kräfte kreuzen ggf. in Richtung Osten 
abrückende Einsatzfahrzeuge. 
 
 

Bei den gegenüber liegenden Gebäuden Neckarstraße 101 und 103 handelt es sich 
zwar um Wohngebäude, sie liegen jedoch im Außenbereich. Dort sind nicht die 
städtebaulichen Immissionswerte für Wohngebiete relevant, sondern diejenigen 
für Mischgebiete. 
 

Der Standort liegt nicht inmitten von zwei Wohngebieten, sondern am Ortsrand 
neben einer Gemeinbedarfsfläche. Die Erforderlichkeit von Schallschutzmaßnah-
men wird derzeit geprüft. Die geplante Eingrünung dient der Einbindung des 
Standorts in die Landschaft. 
 

Die 35. FNP-Änderung sieht keine weiteren Bauflächen vor, ein Zusammenwachsen 
der Stadtteile Heiningen und Waldrems wird somit nicht angestrebt. 
 

Kenntnisnahme 
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Anregungen Bürger 6 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; auf die Kritikpunkte an den feuerwehrfachlichen Aussagen des 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wird in den Abwägungsvor-
schlägen zu den Anregungen anderer Bürgerinnen und Bürger ausführlich einge-
gangen. 
 
Auf die Aussagen zu Regionalplanung, Klimaschutz und Bodenfunktion wird auf 
den folgenden Seiten detailliert eingegangen. 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Bürger 6 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 
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Anregungen Bürger 6 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
Die Sicherung der Freiräume wird im Regionalplan des Verbandes Region Stuttgart 
insbesondere durch Ausweisung von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten 
festgesetzt. Das Plangebiet liegt nicht in einem Vorranggebiet (Regionalen Grün-
zug oder einer Grünzäsur). Für die Änderung der Nutzung im Flächennutzungsplan 
ist daher kein Zielabweichungsverfahren oder eine Änderung des Regionalplanes 
notwendig. Das Gebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
(Plansatz 3.2.2), dies erfordert eine besondere Berücksichtigung bei der Abwä-
gung. Südlich angrenzend ist ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Plansatz 3.2.1), in das aber nicht eingegriffen wird. 
 
 
Veränderungen der Bevölkerungs-, Siedlungs- und Verkehrswegestruktur sind auch 
an anderen Standorten für einen Prognosehorizont von mehr als dreißig Jahren 
nur bedingt seriös vorherzusagen. Dies ist somit kein spezifischer Kritikpunkt am 
gewählten Standort.  
 
 
Die gutachterliche Stellungnahme des feuerwehrfachlichen Sachverständigen be-
rücksichtigt bei der Prüfung der Standortalternativen mehrere Modelle. Die tat-
sächliche aktuelle Zahl der Feuerwehrangehörigen ist ein Betrachtungspunkt von 
vielen, jedoch nicht das absolute Entscheidungskriterium. Größere Gewichtungen 
erfahren Entfernungen und Fahrzeiten. Diese Grundlagen werden auch über Jahre 
als belastbarer angesehen, als die alleinige Betrachtung über den heutigen oder 
einen möglichen zukünftigen Personalstand. 
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Anregungen Bürger 6 Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

 
 
Die bebaubare Grundstücksfläche wird auf Teile der Grundstücke begrenzt („Bau-
fenster“), im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen für Grünflächen und 
ggf.  Ausgleichsmaßnahmen auf den Grundstücksflächen. Eine landschaftliche 
Einbindung erfolgt durch Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen. Im Bebau-
ungsplan erfolgt ein Nachweis über die Sicherung der ökologischen Funktionen. 
 
Gegenstand des Verfahrens ist ausschließlich der Neubau des Feuerwehrhauses. 
Eine weiter gehende Bebauung der Freiflächen zwischen Heiningen und Waldrems 
ist nicht geplant. 
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Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet des Reisbachs. Die entstehende Kaltluft auf 
den derzeitigen Ackerflächen fließt bei Inversionswetterlagen nach Norden in 
Richtung Reisbach und folgt diesem dort nach Westen in Richtung Maubach. Vor 
der Ortslage von Maubach kommt es zu einer Kaltluftansammlung, die Mächtigkeit 
steigt hier auf Werte zwischen 60 und 100m (Karten 2.8 und 2.9).  
In der Backnanger Bucht entstehen großräumige Luftbewegungen bei Windstille, 
ein erhöhter Kaltluftvolumenstrom in ost-westlicher Richtung ist feststellbar (RP 
Karte 2.11). 
Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen zur Vermeidung und zur Kom-
pensation von möglichen klimatischen Beeinträchtigungen. 
Die Bebauung stellt keine erhebliche Barriere für den Kaltluftabfluss dar, da sich 
das Gelände am topografischen Hochpunkt im Einzugsgebiet befindet und der 
Kaltluftabfluss der Geländeneigung Richtung Norden folgt. 
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Die Bedeutung der Ackerflächen im Plangebiet für die Kaltluftproduktion ist be-
kannt (mittlere Kaltluftproduktion 10-15 m³/m² sec., RP Karte 2.10).  
Eine Bebauung führt zu Veränderungen der klimatischen Situation, die jedoch 
aufgrund der Lage im Einzugsgebiet des Reisbaches und der Größe als unerheblich 
für die Durchlüftung von Waldrems und Maubach eingestuft wird.  
Durch Festsetzung entsprechender Maßnahmen im Bebauungsplan können ggf. 
erhebliche Beeinträchtigungen vermieden und kompensiert werden. 
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Im Plangebiet befinden sich Böden hoher Bedeutung als Standorte für Kultur-
pflanzen, als Filter und Puffer für Schadstoffe und als Ausgleichskörper für den 
Wasserhaushalt. Durch Bebauung und Versiegelung gehen diese Funktionen teil-
weise verloren. Der Verlust der Standorte für Kulturpflanzen kann nicht kompen-
siert werden, die sonstigen Funktionen können durch entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan vermieden bzw. kompensiert werden.  
Durch Ausweisung von öffentlichen und privaten Grünflächen kann eine Aufwer-
tung der Funktion Ausgleichskörper im Wasserhaushalt und Standort für natürliche 
Vegetation festgesetzt werden. 
 
Auch beim derzeit als Wiese genutzten Alternativstandort am Nordrand des Gewer-
begebiets Waldrems handelt es sich um eine heute landwirtschaftlich genutzte 
Fläche. Deren Bodenfunktionsbewertung „Filter und Puffer“ weist gemäß dem dar-
gestellten Kartenausschnitt aus dem Landschaftsrahmenplan der Region Stuttgart 
die gleiche Kategorie auf wie am Planungsstandort. In der Gesamtbewertung aller 
Bodenfunktionen wird der Alternativstandort sogar als höherwertig eingestuft. 
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Das Plangebiet hat eine mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubildung.  
Durch Festsetzung entsprechender Maßnahmen im Bebauungsplan wird der Versie-
gelungsgrad gering gehalten, zudem werden Maßnahmen zur Rückhaltung, Ver-
dunstung und Versickerung von Oberflächenwasser im Bebauungsplan festgesetzt. 
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Bei den im FNP dargestellten Erweiterungsflächen für das Gewerbegebiet in Wald-
rems (Standort 4) handelt es sich ebenfalls um heute unbebaute, landwirtschaft-
lich genutzte Flächen. Mit diesen soll die hohe Nachfrage nach gewerblichem Bau-
land befriedigt werden. Sollten diese teilweise für den Feuerwehrstandort genutzt 
werden, so wären an anderer Stelle geeignete Gewerbeflächen bereit zu stellen. 
 
Es handelt sich um die Begründung zum Änderungsverfahren des FNP. Auf dieser 
Ebene erfolgt kein Vergleich mehrerer Varianten. Dieser wurde vor dem Verfahren 
mit dem Ergebnis durchgeführt, dass der Standort zwischen Heiningen und Wald-
rems in der Summe aller relevanten Kriterien am besten geeignet ist.  
 
Bei den gegenüber liegenden Gebäuden Neckarstraße 101 und 103 handelt es sich 
zwar um Wohngebäude, sie liegen jedoch im Außenbereich. Dort sind nicht die 
städtebaulichen Immissionswerte für Wohngebiete relevant, sondern diejenigen 
für Mischgebiete. 
Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung beträgt gemäß Querschnittszäh-
lung vom Mai 2017 (Büro brenner BERNARD) etwa 10.000 bis 11.000 Fahrzeuge. 
Das Feuerwehrhaus wird deutlich von der Fahrbahn abgerückt errichtet, eine rele-
vante Schallreflexion ist nicht zu befürchten. 
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Kenntnisnahme; auf die Kritikpunkte an den feuerwehrfachlichen Aussagen zur 
Standortwahl wird in den Abwägungsvorschlägen zu den Anregungen anderer Bür-
gerinnen und Bürger ausführlich eingegangen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme; von Seiten des Amts für Umweltschutz beim Rems-Murr-Kreis 
bestehen keine Bedenken gegen die 35. Änderung des FNP, es werden lediglich 
Anregungen zum Bodenschutz und zur Niederschlagswasserbewirtschaftung ge-
macht (vgl. Abwägungsvorschläge zu den Anregungen des Landratsamts, S. 6-8). 


